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. , 
Auf eine Anfrc.~ der Abg. Dipl. -In,e. Dr. S c heu 0 h und=.- . 

Genossen, betreffend Befreiune von der Grunderv/erbsteuer für Erwerbsvorgänge 

für Ersatzlandbeschaffune,""oilt Bundesministe:L' für Finanzen :Dr.K ami t z mit: 

Das g~tende Grunderwerbsteuergesetz enthält keine Bestimmung, 

welche den durch Enteignuna veranlassten Erwerb von Eraa.tzgrundstüoken von 

der Grunderwerbsteuer ausnit.lrJt., E1~e Befreiune; von der Grunderwerbsteuer würde 

daher die Aufnahme einer diesbe~üzlichen Ausnahmebestimmung in das Grunderwerb­
stEil\lers;esetz erforderlich maohen. 

Gegen die Aufnahme einer solohen ~efreiungsbestimmung in das Grund~ 

erwerbsteuergesetz sprioht jedoch vor allem das nach dem geltenden Enteig,nungs­

recht dem Enteigneten geßcnüber dem Enteigner zustehende neoht auf Schadlos-

haI tung, das naoh Ansieh-li dos Bundesministeriums für finanZen auoh den Anspruoh 

auf Ersatz der Grundwerbstouer mit einsehliesst, wenn, durch Enteignungen der 

Ankauf von Ersatzgrundstücken zur Aufreehterhaltung eines lebensfähigen land-o,der 

foretvnrtsohaftlidhen Botriebes notwendig ist. Infolge. dieses Ersatzan­

spruches würde eine Befreiung von der Grunde~vcrbsteuer nieht dem Enteigneten, 

sondern dem Enteigner zueute kommen. Ausserdem rlÜrde eine Befreiung von der 

Grunde~Nerbsteuer auoh dem duroh die Ent~ißnune nicht b,troffenen Veräusserer 

der Ersatzgrundstüeke, der neben dem Erwerber Sohuldner der Grunderwerbsteuer 

ist, zugute kommen, wozu koine Veranla.ssung besteht. und diesen, wie die 

Erfa.hrun~en bei anderen Abaab~efreiungen erwiesen haben. dazu verlaiten, den 

Ausfall der Gru:ilderwerbsta~'ter duroh eine hb"here I(autprej.stordel"Un€ auszugleich,.)n. 

Auch wäre ein Anspruch auf eine solche Betrei~1a, wenn da. erworbena Ersatz-
. ' 

land ~egenüber" dem enteia-ilaten Grund der GrÖsseUl1.d der ~a.lität naeh verschie"~ 

den ist und der Erwer~ erst längere Zeit naeh der Enteignung e~folgen kann, 

matoriell und zet tlioh sohllor abgrenz bar. 

Der unbilligen Härte, die in dem Aufwand der Grundel;"'4verbsteuer für don 

durch Enteignung veranlassten Ersatzerwerb von GrundatUcken für den inteigneton 

gelegen ist, kann da.her nicht dureh eine :Befreiune, sondern nur daduroh wirksa.m 

begegnet werden, dass bei Festsetzunjl"der Entsohädia"Ul«sswnme auf die Grund­

erwerbsteuer,Bedaoht genommen wird. Die Untersuchung de~ Fraee, ob eine Änderune 

der derzeitigen Praxis dar Geriohte und VerwaJ.tUl;.c;sbeh8rden erforderlich is'c, 

fällt jedochnieht in die Zuständigkeit dar Finanave~altun~ 
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